
Kosten- und Finanzierungsplan
vom Kulturamt 
auszufüllen

  5. Ausgaben - alle Angaben in EUR - 

  5.1 Personalausgaben 0,00 €

  5.2 Honorare 0,00 €

Zwischensumme A1 (5.1 und 5.2) 0,00 €

  5.3 Unterhaltung / Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen 0,00 €

  5.4 Geschäftsausgaben 0,00 €

  5.5 Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,00 €

  5.6 Investive Ausgaben (in der Anlage zu erläutern) 0,00 €

  5.7 Finanzierungstätigkeit (in der Anlage zu erläutern) 0,00 €

  5.8 Sonstige Ausgaben (in der Anlage zu erläutern) 0,00 €

Zwischensumme A2 (5.3 bis 5.8) 0,00 €

0,00 €

  Summe der Ausgaben (A1 und A2 plus 5.9) 0,00 €

  6. Einnahmen

  6.1 Erwirtschaftete Eigenmittel

  6.1.1 Gebühren und Eintrittsgelder 0,00 €

  6.1.2 Einnahmen aus Veranstaltungstätigkeit 0,00 €

  6.1.3 Verpachtung / Vermietung 0,00 €

  6.1.4 Verkauf 0,00 €

Zwischensumme E1 (6.1.1 bis 6.1.4) 0,00 €

  6.2 Öffentliche Zuschüsse

  6.2.1 Kulturraum Vogtland-Zwickau 0,00 €

  6.2.2 andere Kommunen 0,00 €

  6.2.3 Freistaat Stachsen (Ministerium, Landesstelle, Kulturstiftung) 0,00 €

  6.2.4 Landkreis 0,00 €

  6.2.5 Agentur für Arbeit 0,00 €

  6.2.6 Bund 0,00 €

  6.2.7 Sonstige (in der Anlage zu erläutern) 0,00 €

Zwischensumme E2 (6.2.1 bis 6.2.7) 0,00 €

  6.3 Kulturamt der Stadt Zwickau (Antragssumme) 0,00 €

  6.4 Private Zuwendungen

  6.4.1 Spenden 0,00 €

  6.4.2 Sponsoring 0,00 €

  6.4.3 Stiftungen 0,00 €

  6.4.4 Sonstige 0,00 €

Zwischensumme E3 (6.4.1 bis 6.4.4)

  6.5 Investive Einnahmen (in der Anlage zu erläutern) 0,00 €

  6.6 Finanzierungstätigkeit (in der Anlage zu erläutern) 0,00 €

  6.7 Rechtsträgeranteil (z.B. Mitgliedsbeiträge) 0,00 €

0,00 €

  Summe der Einnahmen (E1 bis E3 plus 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) 0,00 €

  7. Erklärungen des Antragstellers (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:

ja, in Höhe von % (dies ist bei den Ausgaben berücksichtigt)

nein

 Alle Angaben wurden vollständig, wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht.

 Bei Änderungen zum Antrag hat der Antragsteller die Pflicht, das Kulturamt umgehend zu informieren.

 Dem Antragsteller ist bekannt, dass

 kein Rechtsanspruch auf Förderung aus dem Kulturraum besteht, 

 Subventionsbetrug nach § 264 StGB strafbar ist.

Ort, Datum Unterschrift Rechtsträger

Ort, Datum Unterschrift Einrichtungsleitung

  5.9 nicht zuwendungsfähige Ausgaben (Abschreibungen, 
       interne Leistungsverrechnung, Sonderposten, 

  6.8 Auflösung Sonderposten/Rückstellungen, sonstige 
      zahlungsunwirksame Erträge

 Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die sich aus den Antragsunterlagen ergebenden persönlichen und 
    sachlichen Daten in elektronischen Dateien zu amtlichen Zwicken gespeichert werden und allen am Verfahren Beteiligten 
    zur Kenntnis gegeben werden. Der Antragsteller ist im Fall einer Förderung mit der öffentlichen Bekanntgabe 
    (Antragsteller, Bezeichnung der Einrichtung, Fördersumme) durch das Kulturamt der Stadt Zwickau einverstanden. 

 nur vollständig ausgefüllte Anträge mit allen geforderten Anlagen zur formellen Förderfähigkeit des Antrages 
    führen,
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